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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der gcsszgeàdên Rathe der helvetische« Republik.

Band I!.

Gesezgedung.

Schreiben Zc6 Direktor Legrand an die ge-
sezgebcnden Räthe.

Bürger Gesezgeber.
Wie mich Eure Wahl zu der ehrenvollen Stelle

eines Mitgliedes des helvetischen Direktoriums erhob,
hatte ich mich bereits in mein stilles häusliches Lcben
zurükgezogen und über meine Pflicht öffentlichen Gc-
schäftcn zu entsagen, mich feyerlich gegen meine Mit«
bürgcr der Wahlversammlung des Kantons Basel er-
klärt. Euer Ruf, Bürger Gesezgeber, kam an mich
w einem Augenblicke, wo das Vaterland in seinen im
nern und äusseren Verhaltnissen gänzlich zerrüttet war,
ich hätte es für ein Verbrechen gehalten, in einer soll
chen Lage eurem Zutrauen nicht so lange zu entsprechen,
bis ihr durch näheren Umgang untereinander, dir Man--
ner würdet kennengelernt haben, dessen tiefes Gefühl
für die wiederhergestellten Rechte der Menschheit, ver-
bunden mit höheren Fähigkeiten und ausgebreitetem
Kenntnissen, sie dazu würdigte, an der Spitze einer
Nation zu stehen, die in ihren hohen Gebürgcn, Ew
ropa den Keim der Freiheit aufbewahrt hatte. Ich
nahm also die mir aufgetragene wichtige Stelle an,
doch war bei mir der Entschluß fest gefaßt, nicht länger
als ein Jahr mich von meiner zahlreichen Familie, die
meiner Erziehung bedarf, zu entfernen.

Ein unvorhergesehener Zufall entreißt mir durch
Krankheit meinen nächsten Verwandten, der mit väter«
sicher Liebe in meiner Abwesenheit meine häuslichen
Sorgen und die Führung meines Handlungshausts
übernahm. Ich verließ ihn bor wenigen Tagen und
überzeugte mich, daß alle bisher genährte Hofnung der
Wiederherstellung vergebens sey.

Dieser Umstand nöthigt m-ch meinen gefaßten Ent?
schloß einige Monate früher auszuführen als ich mir
vorgenommen hatte, vis ist beruhigend für mich in ell
nein Zeitplinkt meine Stelle in e.ue Hände niederzule«
gen, wo das Bateàw auf dem Wege einer durch
weise Gesetze herbeigeführten Cittwikluug der neuen
Ordnung der Dinge, in seinen innern Verhältnissen

Luzern, den Z0. Jamm 1799.'

befestiget und durch einen Bund mit der uns schützen«
den Natur für Beibehaltung unsrer auf Freiheit und
Gleichheit gegründeten representative!, Verfassung sicher
gestellt ist.

Die frohe Aussicht, daß Frankreichs siegreichs
Waffen der Welt den Frieden geben, und durch den
Frieden selbst die heiligen Grundsätze auf deren unauft
haltbaren Verbreitung das Heil der Menschheit, und
ihre ins Unendliche eröffnete Vervollkommung beruhet,
sich schneller noch und noch wohlthätiger entwikeln
werden, wüd mich in den Schoos der Meinigen be?

gleiten, und eine dankvolle Rückerinnerung an euer ge?
nossenes Zutrauen, und das reine Bewußtsein unverrükt
nach redlichen Absichten gehandelt zu haben, wird auf
mein noch übriges Leben innere Zufriedenheit verbrei?
ten, und das Gefühl meiner Pflicht, dem Vaterland
in meinen Kindern einst, seiner würbige Sohne zu er?
ziehen, täglich in mir erhöhen.

Ehrerbietiger und dankvoller GruZ und Hochach?
tung.

Luzern, den 23. Jenner 179?,

(Sig.) Joh. Lukas Leg ran d.

Der grosse Rath, an den Senat.
Luzern den 28. Jenner 1799.

Auf das Schreiben des V. Direktor Legrand, m
welchen? derselbe seine Entlassung begehrt.

Hat der grosse Rath, nachdem er die Urgenz er?
klärt, beschlossen: Dem B. Direktor Legrand seine
Entlassung, gerührt von Schmerz über seine Entfernung^
zu bewilligen, und zugleich zu erklären, daß derselbe
während seinem Amt sich um das Vaterland wohl ver?
dient gemacht und den Dank desselben erworben habe.

Der Präsident des gr. Raths.
Graf.
Schlumps, Sek.

Der Senat hat m der Sitzung des nemlichen Ta?
ges diesen Beschluß mit grosser Stimmenmehrheit ver?
worsen, in Hoffnung der Direktor Legrand werde sich

bewegen lassen, an feiner Stelle zu bleiben.
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